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Geschäftsordn ung des Arbeitskreises
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21.02.2023

Geltungsbereich

Status

Aufgaben

Die U n ive rsitätsle itu n g,

gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe k Universitätsgesetz
(UniG) vom 5. September 1996 und Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe n

des Statuts der Universität Bern (Unist) vom 7. Juni 2011,

besch/iessf

Art. 1 Diese Geschäftsordnung regelt den Status, die Zuständigkeitsberei-

che, die Aufgaben, die Organisation und das Verfahren des Arbeitskreises Ak-

kreditierung (AKKRED).

Att.2 1 Beim AKKRED handelt es sich um eine universitäre Arbeitsgruppe

2 Er ist administrativ dem Vizerektorat Qualität angegliedert.

Art. 3 1 Der AKKRED unterstützt die Universitätsleitung, den Zentralbereich,

die Fakultäten und die strategischen Zentren bei der Planung und Überprüfung

der Umsetzung der universitären Strategie,

2ln Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten des Zentralbereichs über-

prüft und aktualisiert der AKKRED jährlich den Aktionsplan Universität mit Mass-

nahmen zur rollenden Planung der Umsetzung der Unterstrategien im Kompe-

tenzbereich der Universitätsleitung.

3 Er unterstützt die Fakultäten bei der jährlichen Aktualisierung der Aktions-

pläne der Fakultäten mit Massnahmen:

a zur rollenden Planung der umsetzung der Fakultätsstrategien,

b zur Umsetzung der Unterstrategien im Kompetenzbereich der Universitäts-

leitung (Verbindung zum Aktionsplan Universität),

c aus den Protokollen der Gespräche zu den Aktionsplänen (operative Ge-

spräche) und der Strategiegespräche des Vorjahres.

a Er unterstützt die strategischen Zentren bei der jährlichen Aktualisierung des

Aktionsplans strategische Zentren mit Massnahmen:

a zur rollenden Planung der Umsetzung der Leistungsaufträge,

b zur Umsetzung der Unterstrategien im Kompetenzbereich der Universitäts-

leitung (Verbindung zum Aktionsplan Universität),

c aus den Protokollen der Strategiegespräche des Vorjahres'
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Zusammensetzung

Einsetzung durch die

Universitätsleitung

5 Der AKKRED führt während dem Jahr einen Austausch mit allen Beteiligten
zum Umsetzungsstand der Massnahmen im Aktionsplan Universität, in den Ak-
tionsplänen Fakultäten sowie im Aktionsplan strategische Zentren zwecks:

a jährlicher Berichterstattung zum umsetzungsstand der Massnahmen im
Aktionsplan Universität zuhanden der zuständigen Vizerektorin oder des
zuständigen Vizerektors oder der Venvaltungsdirektorin oder des Verwal-
tungsdirektors,

b Meldung möglicher Traktanden zuhanden der Abteilung QSE im Vorferd
der jährlichen Gespräche zu den Aktionsplänen (operative Gespräche)mit
den Fakultäten,

c Meldung möglicher Diskussionspunkte zuhanden des Stabs der Universi-
tätsleitung im Vorfeld der jährlichen Strategiegespräche mit den Zentren.

6 Der AKKRED nimmt nach Rücksprache mit der Verwaltungsdirektorin oder
dem Verwaltungsdirektoren an den Gesprächen zu den Aktionsplänen (opera-
tive Gespräche) mit den Fakultäten teil.
7 Der AKKRED arbeitet bei der Erstellung der Leistungsaufträge an die strategi-
schen Zentren mit.

Arl.4 1 Der AKKRED besteht aus folgenden Vertreterinnen oder Vertretern
von Organisationseinheiten des Zentralbereichs:

a Stab der Universitätsleitung (Governance),
b Vizerektorat Forschung (Forschung),
c Vizerektorat Forschung (Professorinnen und professoren, Dozierende,

Nachwuchswissenschaftlerinnen u nd Nachwuchswissenschafiler),
d Vizerektorat Lehre (Lehre, Studierende),
e Vizerektorat Qualität (Governance, Qualitätssicherung und -entwicklung,

Dienstleistungen),
f Vizerektorat Qualität (Nachhaltige Entwicklung),
g Vizerektorat Qualität (Gleichstellung und Chancengleichheit),
h Vizerektorat Entwicklung (Weiterbildung),.
i Vizerektorat Entwicklung (Nachwuchswissenschafflerinnen und Nach-

wuchswissenschaftlern),
j Vizerektorat Entwicklung (lnternationalisierung),
k Abteilung Kommunikation & Marketing (Kommunikation),
I Stab der Verwaltungsdirektion (Digitalisierung),
m Stab der Verwaltungsdirektion (Fachstelle Sicherheit),
n Personalabteilung (Professorinnen und Professoren, Verwaltungsperso-

nal, Personalgewinnung und -entwicklung),
o Finanzabteilung (Finanzen),
p Abteilung Bau und Raum (lnfrastruktur),
q Abteilung Betrieb und Technik (lnfrastruktur),
r lnformatikdienste (lnfrastruktur),
s Universitätsbibliothek (lnfrastruktur).

Art. 5 lDie Mitglieder des AKKRED werden durch die Universitätsleitung
eingesetzt
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Vorsitz und Ge-

schäftsführung

Stellvertretung

Sitzungen

Schlussbestimmun-

gen

Von der Universitätsleitung genehmigt:

Bern,21.02.2023 lm Namen der Universitätsleitung
Der Rektor:

Art. 6 1 Den Vorsitz im AKKRED führt die Vertreterin oder der Vertreter des

Vizerektorats Qualität der drei Zuständigkeitsbereiche: Governance, Quali-
tätssicherung und -entwicklung und Dienstleistungen.

2 Die Vertreterin oder der Vertreter des Vizerektorats Qualität, welche den

Vorsitz führt, ist zugleich für die Geschäftsführung verantwortlich.

3 Die Vertreterin oder der Vertreter des Vizerektorats Forschung, welche oder
welcher für den Zuständigkeitsbereich Forschung zuständig ist, ist Stellver-
treterin oder Stellvertreter derjenigen Person, welche den Vorsitz und die

Geschäftsführung innehat.

a Die Vertreterin oder der Vertreter des Vizerektorats Qualität ist in der Regel

für die Ausführung von spezifischen, im Auftrag der Universitätsleitung erteil-
ten Aufgaben zuständig.

Art.7 1 Die Mitglieder des AKKRED können eine Stellvertreterin oder einen

Stellvertreter bezeichnen. Sie geben diese oder diesen der oder dem Vorsitzen-

den bekannt.

2 Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter haben dieselben Rechte wie die Mit-
glieder.

Art. 8 1 Der AKKRED führt mindestens einmal pro Semester eine Sitzung
durch. Weitere Sitzungen finden nach Bedarf statt.

2 Die Sitzungen des AKKRED werden von der Vorsitzenden oder dem Vor-

sitzenden einberufen und geleitet.

Art. 9 1 Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch die Universitäts-
leitung in Kraft.

a-fu
Prof. Dr. Christian Leumann
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